
 
 

Lloyd Fonds AG - Ordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) am 31. August 2021 
 
 

Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte 
 
Die Aktionäre können ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung auch durch einen 
Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl 
ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es einer rechtzeitigen Anmeldung und des Nachweises des 
Anteilsbesitzes entsprechend der im Bundesanzeiger am 9. August 2021 unter Ziffer 2 „Anmeldung zur virtuellen 
Hauptversammlung und Nachweis des Anteilsbesitzes“ genannten Voraussetzungen. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Eine Bevollmächtigung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
können bis spätestens Montag, den 30. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), unter einer der 
folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen: 
 
Lloyd Fonds AG – HV 2021 
c/o UBJ GmbH 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
Fax: +49 (0) 40/63 78 54 23 
E-Mail: hv@ubj.de 
 
Ferner steht Ihnen für die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung das HV-
Portal unter https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung bis unmittelbar vor Beginn der 
Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 31. August 2021 zur Verfügung. 
 
Bevollmächtigte haben sich durch Vorlage einer Vollmacht in Textform (§ 126b BGB) auszuweisen. Ausgenommen 
davon sind Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und die übrigen in § 135 AktG genannten Bevollmächtigten, für die 
die gesetzlichen Regelungen gemäß § 135 AktG gelten; bitte wenden Sie sich an den betreffenden Intermediär, die 
betreffende Aktionärsvereinigung oder sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution, um Näheres zu 
erfahren. 
 
Bevollmächtigte können ebenfalls weder physisch noch im Wege elektronischer Kommunikation im Sinne von § 118 
Abs. 1 Satz 2 AktG an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen 
vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. 
 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 
zurückweisen. Bitte weisen Sie auch die von Ihnen Bevollmächtigten auf die Besonderheiten der virtuellen 
Hauptversammlung hin. 
 

Vollmacht 
 
Zugangskartennummer:_________________________ Anzahl Aktien: ____________________________ 
 
 
Ausgestellt auf: __________________________________________________________________ 

(Name, Vorname, Wohnort)  
 
 
Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Wohnort) 

 
mein / unser Stimmrecht sowie weiteren Aktionärsrechte im Rahmen der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Lloyd 
Fonds AG am 31. August 2021 unter Befreiung von § 181 BGB für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, 
einen weiteren Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen. Die Ausübung des 
Stimmrechts ist jeweils allerdings nur durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft oder durch (elektronische) Briefwahl möglich.  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
Ort/Datum/Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB 


